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Nr. 238.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Ergänzung der

Bekanntmachung zur Einführung der 6 . Ausgabe des Deutschen
Arzneibuchs vom 27 . Oktober 1626.

Oldenburg , den 15 . November 1926.

1.

Die Vorschriften des Deutschen Arzneibuches 5 . Aus¬
gabe bleiben für Semen Strophanthi und Tinctura Stro-
phanthi bis auf weiteres in Geltung.

2.

In der 6 . Ausgabe des Deutschen Arzneibuches sind
noch nachstehende Schreibversehen zu berichtigen:

1 . auf Seite 262 ist bei dem Artikel Flores Chamo-
millae in Zeile 6 von oben anstatt Hochkelch „Hüll¬
kelch" zu setzen und
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2 . die an sich entbehrliche , nur zum leichteren Ver¬
ständnis beigefügte Formel in Anlage IH des Arznei¬
buchs Seite 784 Zeile 9 von oben

I'

2 °
verbrauchteAnzahloona /̂iv -Normal -Jodlösung

muß lauten:
I'

0 — Verbrauchte Anzahl Loin Vio -Normal -Jodlösung
4 6 2 °

Oldenburg , den 15 . November 1926.

Ministerium der sozialen Fürsorge,
vr . Millers.
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